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Ernstberger, Elke Ferner, Lothar Fischer (Homburg), Gabriele Fograscher, Iris 
Gleicke, Günter Gloser, Angelika Graf (Rosenheim), Hans-Joachim Hacker, Klaus 
Hagemann, Christel Hanewinckel, Dr. Barbara Hendricks, Stephan Hilsberg, Gerd 
Höfer, Jelena Hoffmann (Chemnitz), Gabriele Iwersen, Siegrun Klemmer, Dr. Hans-
Hinrich Knaape, Nicolette Kressl, Volker Kröning, Detlev von Larcher, Waltraud Lehn, 
Erika Lotz, Dr. Christine Lucyga, Winfried Mante, Angelika Mertens, Günter 
Oesinghaus, Kurt Palis, Karin Rehbock-Zureich, Margot von Renesse, Marlene 
Rupprecht, Dr. Hansjörg Schäfer, Horst Schmidbauer (Nürnberg), Ulla Schmidt 
(Aachen), Dagmar Schmidt (Meschede), Dr. Mathias Schubert, Richard Schuhmann 
(Delitzsch), Volkmar Schulz (Köln), Dr. R. Werner Schuster, Dr. Angelica Schwall-
Düren, Rolf Schwanitz, Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, Dr. Dietrich Sperling, Antje

-Marie Steen, Ludwig Stiegler, Franz Thönnes, Adelheid Tröscher, Hans Georg Wagner, 
Hans Wallow, Dr. Konstanze Wegner, Reinhard Weis (Stendal), Matthias Weisheit, 
Lydia Westrich, Verena Wohlleben, Dr. Christoph Zöpel 
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Ausrüstung der türkischen Besatzungstruppen im Norden Zyperns mit Waffen 
deutschen Ursprungs 

Aus gut unterrichteten Quellen in Zypern haben wir erfahren, daß die 
türkischen Besatzungstruppen im nördlichen Teil Zyperns mit Waffen, 
Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet seien, 
die aus der Bundesrepublik Deutschland stammen. Dabei sei die Mög-
lichkeit nicht auszuschließen, daß dieses Material im Rahmen der NATO-
Ausrüstungshilfe geliefert worden ist. Dies widerspräche eindeutig den 
Erklärungen der Bundesregierung, wonach aus der Bundesrepublik 
Deutschland gelieferte Waffen von der Türkei nur im Rahmen des Ver-
teidigungsauftrags der NATO eingesetzt werden dürfen. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 27. Dezember 1996 
übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die türkischen Besatzungs-
truppen im Nordteil der Republik Zypern mit Waffen und Ausrü-
stungsgegenständen ausgestattet sind, die aus der Bundesrepublik 
Deutschland stammen? 

Der Bundesregierung liegen keine gesicherten Erkenntnisse dar-
über vor, daß die türkischen Truppen im Norden Zyperns mit Waf-

fen  ausgestattet sind, die aus der Bundesrepublik Deutschland 
stammen könnten. 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, ob zu diesen Waffen und Ausrü-
stungsgegenständen 36 Raketenwerfer vom Typ COBRA, 42 Rake-
tenwerfer vom Typ MILAN, 15 900 Helme der Nationalen Volksarmee 
und eine unbekannte Zahl von Fahrzeugen (Tankwagen der Marken 
MAN, FAN und MAGIRUS, Motorräder der Marke HERKULES) und 
ABC-Schutzmasken gehören? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

3. Inwieweit könnte es sich bei diesen Waffen und Ausrüstungsgegen-
ständen um offizielle Lieferungen der Bundesrepublik Deutschland 
an die Türkei im Rahmen der NATO-Ausrüstungshilfe handeln? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

4. Hat die Bundesregierung die Türkei bei der Lieferung von Waffen 
und Ausrüstungsgegenständen bindend darauf verpflichtet, das ge-
lieferte Material nur im Rahmen des Verteidigungsauftrags der NATO 
einzusetzen? 

In den Verträgen über Verteidigungs-, Material- und Rüstungs-
sonderhilfe hat die Bundesregierung die Türkei bindend ver-
pflichtet, die gelieferten Waffen und sonstigen Geräte ausschließ-
lich in Übereinstimmung mit Artikel 5 des NATO-Vertrags 
einzusetzen. 

5. Ist die Bundesregierung bereit, die Türkei darauf hinzuweisen, daß 
aus Deutschland geliefertes Material nur im Rahmen des Verteidi-
gungsauftrags der NATO eingesetzt werden darf, und welche Schrit-
te wird sie gegenüber der Türkei ggf. unternehmen? 

Die Bundesregierung hat in zwei Schreiben vom 2. Juni 1992 und 
5. April 1994 die türkische Regierung darauf hingewiesen, daß aus 
Deutschland geliefertes Material nur im Rahmen des Verteidi-
gungsauftrags der NATO eingesetzt werden darf. Die türkische 
Regierung hat dies in zwei Antwortschreiben zugesichert. 

6. Ist die Bundesregierung bereit, den Hinweisen aus Zypern nachzu-
gehen und die Türkei ggf. daran zu erinnern, daß Waffen und Aus-
rüstungsgegenstände, die im Rahmen der NATO-Ausrüstungshilfe 
geliefert wurden, nicht in Zypern eingesetzt werden dürfen? 

Die Bundesregierung war bereits früher entsprechenden Hinwei

-

sen nachgegangen. Auf der Grundlage der vorliegenden Er

-

kenntnisse konnte jedoch kein Nachweis für einen vertragswidri- 
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gen Einsatz von im Rahmen der militärischen Hilfsprogramme ge-
liefertem Material erbracht werden. Die Bundesregierung ist 
selbstverständlich bereit, entsprechenden Hinweisen erneut nach-
zugehen, wenn sich für einen vertragswidrigen Einsatz hinrei-
chend plausible und zuverlässige Anhaltspunkte ergeben. 




